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	Spiel- und Wettspielordnung 2011


Spiel- und Wettspielordnung des Aachener Golf Club 1927 e.V.

	Verbindlichkeit von Verbandsordnungen / Spielbedingungen:

	
	„Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des Deutschen Golf Verbandes e.V. Das Wettspiel wird auf Grundlage des DGV-Vorgabensystems ausgerichtet. Einsichtnahme in diese Verbandsordnung im Sekretariat.“

	
	Die Platzregeln des Aachener Golf Club 1927 e.V. sind den Spieler(innen) an der Informationstafel im Clubhaus jederzeit zugänglich.


	Teilnahmeberechtigung:

	
	Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler(innen) mit einer DGV-Stammvorgabe in den DGV-Vorgabenklasse 1-5 (bis -36,0) oder soweit die Ausschreibung es zulässt, einer Clubvorgabe in der DGV-Vorgabenklasse 6 (37-45). 

	
	An Verbandswettspielen und Clubmeisterschaften sind nur Mitglieder zugelassen, deren erklärter Heimatclub der AGC ist.

	
	Mitglieder, deren Heimatclub nicht der AGC ist, können von der Teilnahme einzelner Vereinswettspiele ausgeschlossen werden.


	Clubvorgaben:

	
	Spieler(innen) mit Clubvorgaben 37 – 45 können eine DGV-Stammvorgabe nur in einem vorgabenwirksamen Turnier des AGC erspielen. Der Vorgabenausschuss kann auf Antrag des Spielers /der Spielerin auch auswärts erzielte Ergebnisse für eine Herabsetzung der Clubvorgabe anerkennen.


	Meldungen:

	
	Meldeschluss ist soweit nicht besonders ausgeschrieben, 2 Tage vor dem Wettspiel um 15:00 Uhr.

	
	Die Meldung zu einem Wettspiel erfolgt durch Eintragung in die aushängende Nennliste oder über die AGC-Homepage bei gleichzeitiger Angabe der offiziellen DGV-Stammvorgabe bzw. Clubvorgabe. Nachmeldungen sind nicht zulässig.

	
	Bei Turnieren an Schultagen müssen Schüler v o r Eintragung in die Nennliste das Einverständnis der Eltern einholen.

	
	Wenn die Ausschreibung eine Vorgabenbegrenzung vorsieht, gilt für die Zulassung die jeweilige Stammvorgabe am Tag der Eintragung in die aushängende Nennliste, ein Vorgabenverzicht ist nicht zulässig und eine Teilnahme ausgeschlossen.

	
	Jeder Teilnehmer hat sich vor Antritt des Wettspiels von der Richtigkeit seiner DGV-Stammvorgabe bzw. seiner Clubvorgabe zu überzeugen. Ein Start mit zu hoher Spielvorgabe führt zur Disqualifikation. Bei einem Start mit zu niedriger Spielvorgabe wird diese für die Nettowertung herangezogen.
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	Absagen sollten nur aus wichtigem Grund erfolgen. In solch einem Fall steht es dem Wettspielleiter frei, einen Ersatzspieler zu benennen, der außer Konkurrenz, jedoch vorgabenwirksam teilnimmt.

	
	Unentschuldigtes Fernbleiben oder willkürliches Absagen nach Meldeschluss ist grob unsportlich. Der Spielführer wird von Fall zu Fall entscheiden, ob und welche Sanktionen ausgesprochen werden. Im Wiederholungsfall wird eine Sperrung für weitere Wettspiele wegen unsportlichen Verhaltens erfolgen.

	
	Mit der Teilnahme an Wettspielen ist das Einverständnis verbunden, dass die Wettspielergebnisse über das Intranet des DGV öffentlich gemacht werden.


	Startzeiten / Start:

	
	Aufgrund der Meldungen wird die Startliste durch den Wettspielleiter aufgestellt und rechtzeitig an der Wettspiel-Tafel veröffentlicht.

	
	Der Startzeitpunkt eines Wettspiels richtet sich nach der jeweiligen Wettspielbeteiligung.

	
	Die Teilnehmer(innen) sind selbst verantwortlich, ihre Startzeit rechtzeitig vor dem  Wettspiel zu erfragen.

	
	Die Teilnehmer(innen) sollen sich fünf Minuten vor der Abspielzeit im Blickfeld des Starters aufhalten.


	Unangemessene Verzögerung, langsames Spiel:

	
	Gruppen mit 5 Spieler(innen) sind grundsätzlich nicht gestattet.

	
	Langsamere Spielergruppen müssen in jedem Fall schnellere durchlassen.

	
	Wird beobachtet, dass eine Partie ihre Position verloren hat, d.h. ihr Abstand zu der vor ihr spielenden Partie ist erheblich größer geworden, als es der Zeitabstand beim Starten war oder wird von der ersten Partie nach Meinung der Spielleitung / Platzrichter eine unangemessene Zeit beansprucht, so wird der Spielergruppe mitgeteilt, dass ab sofort für jeden einzelnen Spieler eine Zeitnahme durchgeführt wird. Die Zeitnahme beginnt, wenn der Spieler mit seinem Schlag an der Reihe ist. Überschreiten der erste Spieler die Zeit von 60 Sekunden und die folgenden Spieler die Zeit von 45 Sekunden für die Ausführung des Schlags, so wird dies als Verstoß gegen Regel 6-7 angesehen:

	
	Strafe für Verstöße im:

	
	Lochspiel: 
1. Verstoß – Lochverlust

2. Verstoß – Disqualifikation

	
	Zählspiel: 
1. Verstoß – 1 Schlag


2. Verstoß – 2 Strafschläge

	
	

3. Verstoß - Disqualifikation


	Spielleitung / Starter / Platzrichter:

	
	Die Verantwortung für den gesamten Wettspielbetrieb liegt in jedem Fall beim Spielführer.

	
	Die Spielleitungen, Starter und Platzrichter werden vom Spielführer benannt. Sie haben für die ordnungsgemäße Durchführung des Wettspiels zu sorgen.

	
	Spielleiter oder Starter können aus wichtigem Grund Abspielzeiten verändern bzw. Spielergruppen umstellen. Der Platzrichter kann Regelentscheidungen an Ort und Stelle endgültig entscheiden.
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	Scorekarten:

	
	Nach Beendigung des Wettspiels müssen die Scorekarten unverzüglich im Sekretariat abgegeben werden.

	
	Verspätet abgegebene Scorekarten werden als „no return“ gewertet. 


	Nenngeld:

	
	Das Nenngeld wird von jedem Spieler erhoben, der auf der Nennliste bei Meldeschluss eingetragen ist.

	
	Bei Wettspielen im AGC ist grundsätzlich die Zahlung des Nenngeldes, bei Abholung der Scorekarte, Voraussetzung für den Start.

	
	Bei Clubwettspielen ist von jedem teilnehmenden Mitglied des AGC ein Startgeld zu entrichten. Bei Auswärtsspielen ist dies an den jeweiligen Wettspielleiter zu zahlen, der anschließend mit dem Clubsekretär abrechnet.

	
	Nenngeldschulden aus dem vorangegangenen Jahr sind zusammen mit dem Nenngeld für die Teilnahme am 1. Wettspiel in der neuen Saison auszugleichen. Andernfalls wird keine Scorekarte ausgehändigt.


	Strittige Fälle und Entscheidung der Spielleitung:

	
	Ist kein Platzrichter zur Stelle, so müssen die Spieler(innen) jede strittige oder zweifelhafte Einzelheit bezüglich der Regeln der Spielleitung vortragen, deren Entscheidung endgültig ist.

	
	Gelangt die Spielleitung nicht zu einer Entscheidung, so kann sie den Streitfall dem Regelausschuss des AGC vortragen.

Gelangen die Wettspielleitung und der Regelausschuss zu keiner Entscheidung, ist nach Regel 34-3 zu verfahren.


	Stechen:

	
	Wenn nichts anderes in der Ausschreibung vorgesehen ist, entscheiden bei gleichen Ergebnissen die besser gespielten letzten 9, 6, 3, 1 Löcher gem. DGV-Empfehlung SWSH (Ziffer 4.1.11.1). Sind auch diese gleich, entscheidet die niedrigere DGV-Stammvorgabe. 

Bei Meisterschaften erfolgt bei gleichen Ergebnissen direkt „Sudden Death“, beginnend am 1. Abschlag.

	
	Ausnahme: Bei Wettspielen mit Start von Abschlag 1 und 10 bzw. Kanonenstart entscheiden bei gleichen Ergebnissen die besser gespielten 9, 6, 3, 1 Löcher in der Reihenfolge nach dem Schwierigkeitsgrad 1, 18, 3, 16, 5, 14, 7, 12, 9, gem. Vorgabenverteilungsschlüssel (DGV Leichteste/Schwerste).


	Preiswertung:

	
	Ab 01.01.2009 können Mitglieder des AGC und Gäste nur Preise entgegennehmen, wenn sie zwei vorgabenwirksame Wettspiele im Vorjahr oder im laufenden Jahr nachweisen können. Bei Nichtnachweisung ist jedoch eine Teilnahme an Wettspielen – zunächst außer Konkurrenz – jederzeit möglich.
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	Siegerehrung / Preise:

	
	Die Entgegennahme eines Preises bedingt die Anwesenheit des/der zu Ehrenden, weshalb deren Teilnahme an der Siegerehrung erwartet wird. 

Bei Sponsorenwettspielen kann bei unentschuldigtem Fernbleiben des/der Gewinners/Gewinnerin der Preis an den Nächstplatzierten weitergegeben werden, soweit der Sponsor dies wünscht.

Bleibt ein/eine Preisgewinner/in der Siegerehrung unentschuldigt fern und hat dieser/e auch keinen Stellvertreter zur Entgegennahme des gewonnenen Preises vorzeitig benannt, wird der /die Spieler/in für das nächstmögliche Wettspiel vom Spielführer gesperrt. 

	
	Die Wanderpreise werden bei der Siegerehrung nur überreicht und verbleiben danach im AGC. Der/die Gewinner/in eines Wanderpreises erhält einen Erinnerungspreis.


	Mobiltelefon:

	
	Das Mitführen betriebsbereiter elektronischer Kommunikationsmittel bei Wettspielen ist verboten. 

Bei Verstoß erfolgt Disqualifikation.


	Golf-Carts:

	
	Sofern nicht die Ausschreibung für ein Wettspiel die Nutzung von Golf Carts in besonderen Fällen ausdrücklich zulässt, gilt für deren Einsatz bei allen Wettspielen im AGC folgende Regelung:

Spieler müssen zu jeder Zeit zu Fuß gehen. Bei körperlicher Behinderung, die das Absolvieren der Wettspielrunde ohne Golf-Cart nicht erlaubt, ist die Benutzung gestattet. Es besteht Attestpflicht.

Eine Benutzung des Golf-Carts liegt auch dann vor, wenn Mitbewerber eines berechtigten Nutzers dessen Golf-Cart als Beifahrer mit benutzen.

	
	Strafe für Verstoß: Offizielle Golfregeln Anhang I, Teil C, Ziffer 9 (Beförderung)


	Entfernungsmesser:

	
	Spielern ist die Benutzung von Geräten erlaubt, die ausschließlich die Entfernung messen oder abschätzen. (Regel 14-3)


	Freundschaftsspiele:

	
	Für die Teilnahme an Freundschaftsspielen gibt es an der Informationstafel im Clubhaus eine entsprechende Regelung.


	Extra Day Score (EDS)

	
	Für die Extra Day Score-Runde gibt es an der Informationstafel im Clubhaus eine gesonderte Ausschreibung.


	Änderungsvorbehalt:

	
	„Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum 1. Start das Recht, die Ausschreibung zu ändern (Ausnahme: Vorgabenwirksamkeit, für diese ist der Vorgabenausschuss zuständig). Nach dem 1. Start sind Änderungen der Ausschreibung nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zulässig.“



